
Gesetz zur Änderung des Polizei-
aufgabengesetzes – Offener Ein-
satz mobiler Bildaufnahme- und
Tonaufzeichnungsgeräte
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2792 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der AfD das Wort zur Begründung ihres Gesetzentwurfs? Herr Abgeordneter Mühl-
mann, Sie haben das Wort.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete und Zuschauer am Livestream, danke an
meine zahlreichen Kollegen in den Dienststellen, die in den vergangenen Jahren im Rahmen mehrerer Teil-
projekte in der Thüringer Polizei an über 11.000 Trageversuchen der Bodycams teilnahmen, danke an alle
Kollegen, die die Auswertung der Daten vornahmen und die Projekte organisatorisch betreuten, danke auch
an die wissenschaftliche Begleitung durch die Uni Jena, danke an die Projektleitung.

Wir haben mit den Bodycams ein polizeiliches Einsatzmittel, das mittlerweile in allen Bundesländern außer in
Berlin eingeführt wurde oder zeitnah eingeführt werden soll oder zumindest mit einem Pilotprojekt untersetzt
ist. Auch auf Bundesebene wird die Technik mit Bild- und Tonaufnahme seit Februar 2019 ausgerollt und ein-
gesetzt. Es gibt daher bundesweit zahlreiche polizeiliche Erfahrungen, die in das Thüringer Projekt einge-
flossen sind. 

Gerade diese Woche ist in allen Nachrichten zu lesen: „Polizei Sachsen führt landesweit Bodycams ein“.
Das hat seine wohlüberlegten Gründe und ich halte dies gerade mit Blick auf Connewitz in Sachsen für über-
fällig und wichtig. 

(Beifall AfD)

Denn die Bodycams dienen sowohl dem Schutz vor gewalttätigen Übergriffen im Bereich der Prävention als
auch der Erleichterung der Aufklärung von Straftaten, also der Repression. Die nach wie vor viel zu hohe
Zahl von Straftaten gegen unsere Polizeivollzugsbeamten schreit geradezu nach einer Reaktion aus der Po-
litik und die Einführung der Kamera als weiteres Einsatzmittel ist das Mindeste, was meiner Meinung nach
meine Kollegen auf der Straße an politischer Unterstützung erwarten dürfen. Damit ließe sich beispielsweise
sehr effektiv den Vorwürfen des latenten Rassismus in den Reihen der Polizei begegnen. Man muss es nur
wollen! 

(Beifall AfD)

Aber genau dafür sehe ich bei einigen hier im Hohen Haus eher wenig Interesse, entgegen deren öffentli-
chen Verlautbarungen in den letzten Monaten. 

Herr Innenminister – ach, er schwänzt wieder –, Sie werfen der Polizei schon mit den auch von Ihnen wie-
derholt geforderten Durchführungen einer Rassismus-Studie einen Hang zu einem Verhalten vor, das nicht
von der FDGO gedeckt ist. Mit einer Überführung der Bodycams aus dem Pilotbetrieb in den Echtbetrieb, im
Idealfall unter vorheriger Änderung der rechtlichen Grundlagen, könnten Sie genau den Beweis antreten,
den es dafür braucht, dass es das nicht gibt. 
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(Beifall AfD)

Dies würde den Beamten, die auf der Straße auch für die Landesregierung immer wieder den Kopf hinhal-
ten, die dringend notwendige politische Rückendeckung zuteilwerden lassen, um sich gegen solche Vorwür-
fe aus den Reihen Ihrer Koalitionäre zu wehren. 

Und noch etwas: Ein deeskalierend wirkendes Einsatzmittel wie die Bodycams braucht die Thüringer Polizei
schon allein aufgrund der desaströsen und politisch bedingten Personalpolitik der letzten Jahre. 

(Beifall AfD)

Allein die Androhung einer Aufzeichnung hilft, dass Einsätze ohne größere Konflikte ablaufen, und passt da-
mit zu den personellen Voraussetzungen, die Sie bisher leider nicht effektiv genug abgestellt haben. An die-
ser Stelle vielleicht eine kleine, fast schon Anekdote, die sich in den Einsatzberichten des Pilotprojekts befin-
det. Aus einer der Polizeiinspektionen berichten die Kollegen, dass sie die Kamera subjektiv als weiteren
Streifenpartner empfanden. In Zeiten einer viel zu geringen Personalstärke bei der Polizei, also in Zeiten ei-
ner linken Regierung, ist allein das ja schon eine Aussage, die die sofortige breite Einführung nach sich zie-
hen müsste, wenn sie schon die offenen Stellen nicht besetzt.

(Beifall AfD)

Die AfD-Fraktion sieht sich daher genötigt, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die rechtlichen Grundlagen
für den Einsatz von Bodycams sinnvoll und notwendig zu erweitern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Begründung? 

(Zuruf Abg. Walk, CDU: Ja!)

Kollege Walk, bitte schön. 

Abgeordneter Walk, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2019 lag die Zahl der im Dienst ver-
letzten Polizisten in Thüringen auf einem neuen Höchststand von sage und schreibe 180. Also statistisch ge-
sehen wird jeden zweiten Tag eine Kollegin/ein Kollege im Dienst verletzt. Mit Stand von November letzten
Jahres, also 2020, waren es 138 verletzte Kolleginnen und Kollegen, und das, obwohl durch die Corona-
Pandemie gewiss kein normales Jahr – in Anführungszeichen – bzw. kein normales Einsatzaufkommen zu
verzeichnen war. Das zeigt wie brisant die Situation ist und zahlreiche Evaluationen haben ergeben, dass
der Einsatz von Bodycams ganz wesentlich zum Schutz, aber auch zur Deeskalation beitragen sowie Res-
pekt und Wertschätzung gegenüber unseren eingesetzten Polizeibeamten stärken. 

An dieser Stelle will ich auch gern auf eine aktuelle Studie hinweisen. Die aktuellste, die ich gefunden habe,
die repräsentativ ist, ist die PwC-Studie, die im Dezember 2020 veröffentlicht worden ist. Auf die Frage: „In-
wieweit würden Sie die Verwendung der folgenden neuen Technologien durch Polizei zur Vermeidung oder
Aufklärung von Straftaten befürworten?“, sagten neun von zehn Bundesbürgern – genau waren es 91 Pro-
zent –, die Polizei solle während ihrer Patrouillen oder bei Großveranstaltungen mit am Körper angebrachten
Kameras unterwegs sein. Daran anknüpfend will ich gern auch verweisen auf den jüngsten vorläufigen Ab-
schlussbericht, der nennt sich „Einsatz von Bodycams in der Thüringer Polizei II“, welcher uns zwar seit eini-
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gen Wochen vorliegt, aber der gar nicht mehr so ganz taufrisch ist – denn der datiert immerhin schon vom
26. Mai 2020 – und auf den ich später noch eingehen werde.

Meine Fraktion hat sich in der vergangenen Legislaturperiode bereits mehrfach für den Einsatz von Body-
cams in Thüringer Polizeidienst eingesetzt, damit das jetzt hier nicht falsch beschrieben wird, wer sich jetzt
alles für das Thema interessiert. An unsere erste Initiative vom 30. November aus dem Jahr 2016 will ich
erinnern mit dem – wie ich finde – schönen Titel „Respekt gegenüber unseren Polizeibeamten erhöhen –
Einführung von Bodycams auf den Weg bringen“. Wir wissen, dass sich das erste Pilotprojekt dann im April
2017 an den Polizeistandorten Gotha, Erfurt-Nord und Sonneberg anschloss. Und ich will auch erinnern an
unsere zweite Initiative mit unserem Antrag vom Februar 2018 – auch das schon wieder drei Jahre her –
„Thüringer Polizei zeitnah mit Bodycams ausstatten“.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, um unsere Polizeibeamten endlich besser auszustatten und zu
schützen, haben wir auch in dieser Legislatur, am 8. Juli letzten Jahres war es, erneut einen Antrag zur Ein-
führung von Bodycams auf den Tisch gelegt. Auch da sind wieder acht Monate ins Land gegangen und des-
wegen haben wir uns dann entschlossen, heute das Thema wirklich auf die Tagesordnung zu bringen, nach-
dem es acht Monate nicht gelungen war, und haben uns dafür entschieden, einen eigenen Gesetzentwurf in
der Drucksache 7/2792 auf den Weg zu bringen. Ich freue mich schon auf die Beratung gleich im Anschluss
und dann auf die Erörterung im zuständigen Innen- und Kommunalausschuss. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Walk. Ich eröffne die gemeinsame Aussprache und für die SPD-Fraktion hat sich
Frau Abgeordnete Marx zu Wort gemeldet.

Abgeordnete Marx, SPD:

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. In der Tat beschäftigt uns das Thema
schon länger und wir haben auch in Thüringen einen, nicht nur einen, sondern mehrere Versuche, mehrere
Pilotprojekte zum Einsatz der Bodycam durchgeführt. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode schon ange-
fangen und der Abschlussbericht des zweiten Pilotversuchs ist jetzt zuletzt den Mitgliedern des Innenaus-
schusses am 1. Dezember zugegangen.

Die Erfahrungen der Polizeibeamtinnen und -beamten, die an dem Versuch teilgenommen haben, sind über-
wiegend positiv und die Bodycam stellt dann doch einen geringeren Grundrechtseingriff dar als die Anwen-
dung manch anderer polizeilicher Hilfsmittel. Ihr Einsatz stößt bei der Bevölkerung durchaus auch auf große
Akzeptanz und erhält überwiegend positive Rückmeldungen, weil sie gleichzeitig die Polizeibeamtinnen und
‑beamten, aber auch die Bürgerinnen und Bürger vor etwaigem polizeilichen Fehlverhalten schützt. Also die
Funktion der objektiven Dokumentation von Polizeieinsätzen ist in Zeiten, in denen oft Dinge zu eskalieren
drohen und in denen oft auch gegenseitig Vorwürfe erhoben werden, dann für beide Seiten oder gegen bei-
de Seiten – aber ich würde sagen: für beide Seiten – ein sehr wichtiges Hilfsmittel.

Bodycam-Aufnahmen, die nicht nur auf Bildaufnahmen beschränkt sind, sondern auch eine Tonaufnahme
zulassen würden, würden überdies in Gerichtsverfahren zur objektiven Beweiserhebung dienen können und
könnten die Beweisaufnahme stützen. Diese pauschalen Werturteile haben natürlich immer auch den Teufel
im Detail und so gibt es bei der einen oder anderen Situation auch bei dem Einsatz solcher Bodycams
durchaus Fragezeichen. So ist es zum Beispiel bei der deeskalierenden Wirkung. Wenn ich zum Beispiel be-
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rauschte Personen vor mir habe, dann wird gesagt, die Bodycam sei weniger stark deeskalierend. Es ist
deswegen auch eine wichtige Frage zu differenzieren, wann in welcher Einsatzsituation eine solche Body-
cam das Mittel der Wahl ist, wo hilft es tatsächlich und wo könnte es möglicherweise eher schaden und auch
von den Menschen, die von dem Polizeieinsatz betroffen sind, also als zusätzliche Bedrohung empfunden
werden. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ergebnisse. 

Wir haben uns als SPD-Fraktion dennoch im Ergebnis dafür entschieden, den Einsatz der Bodycams positiv
zu beurteilen und deswegen auch den weiteren Einsatz zu befördern. Deswegen sind auch im beschlosse-
nen Haushaltsplan für dieses Jahr entsprechende Anschaffungen von 300 Bodycams vorgesehen. Wir ha-
ben auch damit begonnen, das Projekt auf weitere LPI und PI auszudehnen. Es ist allerdings wichtig, dass
die Bodycam zunächst weiter in der polizeilichen Aus- und Fortbildung integriert wird, um wirklich zu schau-
en, was ist sinnvoll und was weniger. Wir brauchen natürlich am Ende, wenn wir vor der flächendeckenden
Einführung sind, eine Änderung des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes. Insofern bin ich persönlich
durchaus dankbar für den Entwurf der CDU-Fraktion, der natürlich in den einzelnen Punkten noch intensiv
zu diskutieren sein wird, der aber weitaus differenziertere Ansätze enthält, als das in dem pauschalen Er-
laubnisantrag der AfD der Fall ist. So haben Sie in dem von Ihnen vorgeschlagenen § 33a richtigerweise
auch differenziert, wo diese Kameras eingesetzt werden, und nicht nur, was selbstverständlich ist, den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung ausgeschlossen, sondern sich naheliegender Weise auch mit der Frage
beschäftigt, die jetzt auch schon in Bayern eine Rolle gespielt hat, wo ja die Bodycams schon laufen, wie
zum Beispiel der Einsatz in Wohnungen zu beurteilen ist. Das ist ja auch ein besonderer geschützter privater
Raum und da besteht eine besondere Gefährdung bei Aufzeichnungen. Da sehen Sie eine extra Vorschrift
vor, die an besondere Einsatzvoraussetzungen geknüpft wird. Das müssen wir uns sicherlich dann auch
noch sehr viel genauer anschauen. 

Aber, wie gesagt, grundsätzlich sagen wir als SPD-Fraktion Ja zu dem Einsatz von Bodycams. Wir würden
gern im Ausschuss, im Innen- und Kommunalausschuss, Ihren Antrag noch mal mit den Ergebnissen der
letzten Studien abgleichen, aber auch mit Studien aus anderen Bundesländern, wo die Bodycam, wie schon
gesagt wurde, schon eingesetzt wird. Und dann schauen wir mal, was dann für Thüringen am Ende für eine
PAG-Änderung machbar ist und herauskommt. Deswegen stimmen wir als SPD-Fraktion gemeinsam mit den
Koalitionsfraktionen der Überweisung Ihres Gesetzentwurfs an den Innen- und Kommunalausschuss zu und
werden dazu sicherlich auch eine Anhörung durchführen und uns dann noch intensiv mit den Detailfragen,
die ich schon genannt habe, beschäftigen. Herzlichen Dank. 

(Beifall SPD)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Kollegin Marx. Für die AfD-Fraktion hat sich Abgeordneter Mühlmann zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Mühlmann, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete und Zuschauer am Livestream! Frau
Marx, ich danke erstmal dafür, dass Sie sich sehr gut mit dem Antrag der CDU auseinandergesetzt haben.
Allerdings haben Sie leider kaum etwas zu unserem Antrag gesagt, außer dass Sie ihn ablehnen. Weshalb
Sie ihn ablehnen, das hätte mich auch interessiert. 

Darüber hinaus freue ich mich, dass wir offensichtlich mit unserem Gesetzentwurf, der ja nicht das erste Mal
heute auf der Tagesordnung steht, angeschoben haben, dass aus den Anträgen, die beispielsweise auch die
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CDU-Fraktion in den letzten Jahren eingebracht hat, jetzt endlich mal Butter bei die Fische gegeben wird
und gegebenenfalls auch die Bodycam breit eingeführt werden kann, wenn das Gesetz, das Polizeiaufga-
bengesetz, dann irgendwann entsprechend geändert ist. 

Zunächst möchte ich hier aber einige Ergebnisse aus der Polizei in die Debatte einbringen. 11.172 Mal wur-
den die Kameras bis Dezember 2019 im Einsatzfall getragen. Da die eigentliche Aufzeichnung manuell ge-
startet wird, resultieren daraus 120 tatsächliche Aufzeichnungen. Bemerkenswert sind bei den 11.172 Mitfüh-
rungen während der Tragephase null Beschwerden und null Anzeigen von Betroffenen gegen die kameratra-
genden Beamten. Mittlerweile kamen noch unzählige weitere Einsätze dazu, jedoch von Anzeigen oder Pro-
blemen aufgrund der Bodycams ist nach wie vor nichts bekannt. Die Datenschutzkontrolle des Thüringer Da-
tenschutzbeauftragten ergab keinerlei Beanstandungen und die Personalräte wurden beteiligt. Die Polizeige-
werkschaften – auch die, in der ich Mitglied bin – sprechen sich offen für Bodycams aus und fordern endlich
deren Einführung. Das Teilprojekt im Inspektionsdienst der LPI Gera betrachtet die Kamera als weiteren
sinnvollen Baustein in der persönlichen Schutzausrüstung und berichtet von einer hohen Akzeptanz der
Technik. Kollegen des Inspektionsdienstes der LPI Gotha berichten, dass im Fall der Androhung der Auf-
zeichnung stets eine deeskalierende Wirkung erzielt werden konnte. Das Teilprojekt der LPI Erfurt erlebt die
Anwendung differenzierter und berichtet von einer vorhandenen deeskalierenden Wirkung, die bei erhöhter
Beeinflussung durch Rauschmittel oder bei zunehmender emotionaler Erregung seltener auftrat, dennoch
auch grundsätzlich positiv. Aus der Polizei Jena wurde der Kamera ein gewisser deeskalierender Effekt zu-
gebilligt und die Kamera als nützliches Einsatzmittel mit Schutzfunktion bewertet. Selbst die Untersuchung
der Friedrich-Schiller-Universität – Herr Dittes, darauf hatten Sie immer Wert gelegt – ergibt einen geringen,
aber vorhandenen deeskalierenden Effekt, der seine Grenzen erst bei einer Alkoholisierung oder anderen
psychischen Ausnahmezuständen des polizeilichen Gegenübers findet. 

Das ist des Lobes aber noch lange nicht genug. In Strafverfahren werden die Aufnahmen mit den Bodycams
als zusätzliches Mittel zur objektiven Beweisführung bewertet und selbst seitens der Richter als sehr positiv
und hilfreich bezeichnet. Auch die Generalstaatsanwaltschaft und weitere Staatsanwaltschaften schätzen
den jetzt schon hohen Beweiswert der Bodycams. Wenn ein Pilotprojekt einem Einsatzmittel so viel Positives
nachsagt, dann ist es absolut unverständlich, weshalb die Landesregierung sich bisher ziert, das Projekt
breiter auszurollen und die Koalitionsfraktionen sich bisher nicht in der Lage gesehen haben, das positive
Feedback einfach mal objektiv und sachlich zu bewerten.

(Beifall AfD)

Was war stattdessen bereits vor dem letzten Plenum im Februar in den Medien von der linken Seite zu le-
sen? Den Kameras fehle es an Verhältnismäßigkeit. Nun, Herr Dittes, Sie hatten es gesagt, machen wir ei-
nen kleinen Exkurs an den Beginn der Polizeiausbildung. Sie meinen, man könne die Bodycams nicht ein-
führen, weil sie ja schließlich nicht in jedem Fall deeskalierend wirken und weil es Situationen gibt, in denen
eine Eskalation vorhanden ist. Ausgerechnet diese Argumentation begründen Sie in den Medien mit der Ver-
hältnismäßigkeit. Dabei zeigt genau diese Argumentation Ihre Ahnungslosigkeit bezüglich der Materie. 

(Beifall AfD)

Sie verkennen nämlich dabei völlig, dass auch die Bodycams nur ein mögliches Einsatzmittel sind. Wenn Sie
sagen, dass Bodycams nicht in jeder Situation optimal anwendbar sind, dann sage ich Ihnen: Ja, richtig, ge-
nauso ist das. Das ist bei jedem polizeilichen Einsatzmittel der Fall.

(Beifall AfD)
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Daher gibt es ja eine Auswahl möglicher Einsatzmittel mit unterschiedlicher Intensität. Und Aufgabe des Poli-
zisten im Einsatzfall ist es, das passende rauszusuchen und korrekt anzuwenden. Ihre Einwände gegen Bo-
dycams, die Sie bisher gebracht haben, gehen im Allgemeinen gerade aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
in die falsche Richtung und greifen nicht. 

Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis, aber lassen Sie es hier im Raum: Auch Schusswaffen wirken nicht in
jedem Fall deeskalierend.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Tatsächlich?)

Ja. Aber es gibt Situationen, in denen eine Schusswaffe das einzige geeignete und mildeste Mittel ist und
nicht völlig außer Verhältnis zu den erzielten Vorteilen steht. Wenn Sie jetzt aufgepasst haben, dann haben
selbst Sie hier auf der linken Seite des Plenums die drei Bestandteile der Verhältnismäßigkeit in meinem vor-
herigen Satz entdeckt. Genau die von Ihnen so gern als Alibi geführte Diskussion zur Verhältnismäßigkeit
schreit geradezu nach Einführung eines milderen Einsatzmittels – die Erforderlichkeit – wie diesem, das sei-
ne Geeignetheit in polizeilichen Einsätzen weltweit und mittlerweile auch in Thüringen und nun in Sachsen
bewiesen hat und dessen Angemessenheit außer Frage steht.

Nachdem ich damit inhaltlich selbst die Linken mitgenommen habe – hoffe ich zumindest –, komme ich noch
einmal zu den beiden Gesetzentwürfen. Was haben wir hier zur Entscheidung vor uns liegen? Wir haben auf
der einen Seite einen Minimalvorschlag. Der Entwurf, den meine Fraktion noch vor der CDU zur Abstimmung
im Plenum und zur Überweisung an den Innen- und Kommunalausschuss – ich bitte, das gleich zu beachten
– eingebracht hat, stellt eine Lösung mit Blick auf das Wesentliche dar. Dazu schlagen wir vor, den § 33 des
heutigen Polizeiaufgabengesetzes in lediglich zwei Absätzen um diejenigen Inhalte zu ergänzen, die für die
rechtliche Möglichkeit der Tonaufzeichnung von Bedeutung sind. Wenn Sie es so benennen wollen, ist das,
was wir vorschlagen, ein minimalinvasiver Eingriff. Damit erweitert die AfD-Fraktion die Befugnisse der Poli-
zei nicht mehr als aus heutiger Sicht unbedingt erforderlich.

(Beifall AfD)

Auf der anderen Seite steht der Entwurf der Landesregierung, den die CDU-Fraktion mit wenigen eigenen
Änderungen eingebracht hat. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gar nicht darüber philosophieren, warum die
oppositionelle CDU den Entwurf der Landesregierung einbringt – egal, wundern darf man sich aber darüber
trotzdem.

Dieser Ansatz der Landesregierung stellt auf jeden Fall die heute denkbare Maximallösung dar. Der Entwurf
beinhaltet die gesamte Palette – vom Pre-Recording bis zur Tonaufzeichnung. Damit liegt die CDU-Fraktion
vielleicht sogar noch über dem, was die Polizei tatsächlich benötigt. Wer sich die Möglichkeiten ansieht,
kann also nach sachlichen Erwägungen nur zu einer Lösung kommen: Beide Gesetzentwürfe werden an den
Innen- und Kommunalausschuss überwiesen, in diesem fachlich zuständigen Gremium werden beide disku-
tiert – als Maximallösung und als Minimallösung – und anschließend wird aufgrund sachlicher Erwägungen
eine Essenz aus beiden gebildet. So schön, so sachlich, so einfach in der Beschreibung kann zielführende
und sachlich orientierte Politik sein.

(Beifall AfD)

Gerade denen, die sich hier im Haus gern und stetig als die einzig wahren Demokraten bezeichnen – und
eigentlich ist ja schon diese ausschließliche Eigenbezeichnung eine Selbstbezichtigung, da sie ein bestimm-
tes Spektrum politischer Ideen absichtlich von vornherein ausschließt und damit das Undemokratischste dar-
stellt, was ein Parlamentarier überhaupt nur sagen kann.
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(Beifall AfD)

Im Übrigen, liebe CDU und FDP, sprechen auch zahlreiche Vertreter von linken Parteien, unter anderem
auch hier im Haus, auch Ihnen das Demokrat-Sein gern ab, das wollte ich nur gesagt haben. Gerade denen,
die sich selbst als die einzig wahren Demokraten bezeichnen, muss ich leider – oder sollte ich „glücklicher-
weise“ sagen – Folgendes mitteilen: Mit diesen beiden Entwürfen – einem Minimalangebot und einem Maxi-
malangebot – schaffen Sie mit einer Überweisung beider Anträge an den zuständigen Ausschuss die demo-
kratischsten Voraussetzungen, um dort weiter breit und ergebnisoffen über das zu diskutieren, was im Sinne
der Sache schlussendlich den Landtag verlassen sollte.

(Beifall AfD)

Sie müssen sich nur trauen und deshalb fordere ich CDU und FDP auf – wir haben ja hier Mehrheitsverhält-
nisse –, die Entwürfe sachlich zu betrachten und einer Ausschussüberweisung für beide Anträge zuzustim-
men. Meine Fraktion wird das auf meine Empfehlung hin genauso handhaben. Damit handeln wir demokra-
tischer als jene, die politische Ideen aus rein ideologischen Gründen und sogar mit der Ansage zur Weige-
rung der Kenntnisnahme sachlicher Erwägungen sofort ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:

Danke, Herr Mühlmann. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke Abgeordneter Dittes.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:

Meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Zuhörer, wir haben in den vorangegangenen Rede-
beiträgen viel von Respekt gegenüber Polizeibeamten gehört, nur darum geht es in diesem Falle nicht. Denn
Respekt gegenüber Polizeibeamten kann man durchaus auch an anderen Stellen zeigen. Deswegen will ich
es als Erstes in Erwiderung auf den doch sehr selbstgerechten und um Anerkennung buhlenden Beitrag der
AfD nochmal benennen:

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das, was die AfD in den letzten Monaten gerade auch im Zusammenhang mit polizeilichem Agieren in Thü-
ringen gezeigt hat, war überhaupt nicht von Respekt getragen, sondern Sie haben sich mit illegalen Corona-
Demonstrationen gemein gemacht und haben im Prinzip die polizeilichen Maßnahmen kritisiert 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und sich eben nicht auf die Seite der Polizeibeamten gestellt und eben nicht auf die Seite der Versamm-
lungsbehörden gestellt, um die Meinungsfreiheit tatsächlich im rechtsstaatlichen Rahmen zu garantieren,
sondern Sie haben sich auf die Seite derer gestellt, die die Polizei angegriffen und beschimpft haben.

(Zwischenruf Abg. Czuppon, AfD: Lüge!)

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Und das von Ihnen!)

Ich will Ihnen einen zweiten Punkt nennen, der mich auch ärgert, wie Sie hier in diesem Landtag Respekt
gegenüber Polizeibeamten hätten zeigen können, so wie das die Koalitionsregierung getan hat, als sie näm-
lich den Gesetzentwurf hier eingebracht hat, mit dem sichergestellt wird, dass Polizeibeamte Schadenersatz
bekommen, wenn diejenigen, die zum Schadenersatz verpflichtet sind, nicht zahlungsfähig sind, dass an
diese Stelle dann das Land tritt. Diesen Gesetzentwurf haben Sie nicht mitgetragen, auch die CDU hat die-
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sen Gesetzentwurf abgelehnt. Ich glaube, an diesen beiden Stellen hätten Sie Respekt gegenüber Polizeibe-
amten sehr deutlich zeigen können. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen reden wir heute auch nicht über Respekt gegenüber Polizeibeamten, sondern wir reden darüber,
ob ein polizeiliches Einsatzmittel flächendeckend zur Anwendung kommen soll und Polizeibeamte damit
ausgerüstet werden sollen. 

Herr Walk, Sie haben sich in dieser Woche gegenüber dem MDR geäußert und in Bezug auf kleine Waffen-
scheine gesagt, das Sicherheitsgefühl der Menschen stimmt nicht überein mit der objektiven Sicherheitslage
in Thüringen, 

(Zwischenruf Abg. Czuppon, AfD: Zum Thema!)

da hätte die Politik eine Verantwortung. Recht haben Sie. Nun weiß ich, dass das Sicherheitsgefühl nicht al-
lein durch Aufklärung, Information und Fakten von einem auf den anderen Tag verändert, ins Gegenteil ver-
kehrt werden kann. Aber die Verantwortung, die wir haben – und die haben Sie in der Opposition genauso
wie wir in der Regierung –, ist, wenn wir über Straftaten und verletzte Polizeibeamte reden, auch bei Strafta-
ten gegenüber Polizeivollzugsbeamten tatsächlich die objektive Situation richtig wiederzugeben. Sie haben
hier in Ihrem Redebeitrag ja das wiederholt, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben haben, nämlich,
dass die Anzahl der Straftaten gegen Polizeibeamte permanent steigt, die Anzahl der verletzten Polizeibe-
amten steigt. Das, Herr Walk, ist bei einer wirklich näheren Überprüfung eben nicht belastbar. Das Interes-
sante ist, dass Sie uns in Ihrem Antrag tatsächlich die Quelle nennen, was einerseits gut ist, aber anderer-
seits führt das natürlich auch dazu, dass wir uns die Quelle sehr genau angucken. Und dann kommen wir
nämlich zu anderen Ergebnissen. Ich will es Ihnen mal ganz konkret an diesem Punkt der Entwicklung der
Fälle und Häufigkeitszahlen nach Ländern bei den Gewalttaten gegenüber Polizeivollzugsbeamten sagen.
Da werden Sie in dieser Quelle, die Sie selbst benennen, zunächst einmal feststellen, für Hessen gefolgt von
Thüringen ergibt sich die geringste Belastung. Und dann werden Sie feststellen, dass für das Jahr 2019 für
Thüringen ein Rückgang von 42,6 Prozent bei den Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte zu verzeichnen
ist. Nun geht es mir gar nicht darum, dass praktisch zu negieren oder zu ignorieren, dass auch jede Ge-
waltstraftat gegen jeden Menschen, ob er Polizeivollzugsbeamter oder Feuerwehrmann ist, eine zu verurtei-
lende Straftat ist. Bloß, wenn ich meine Maßnahmen hier damit zu begründen versuche, dann sollte ich tat-
sächlich der Wahrheit entsprechend die Entwicklung darstellen, weil das hat eben auch etwas damit zu tun,
was Sie als subjektives Gefühl und als objektiven Tatbestand verstehen. Und zur objektiven Darstellung der
Situation gehört eben auch Wahrhaftigkeit.

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, wir haben ja eben praktisch eine kurze Ausführung zum Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gehört. Deswegen will ich tatsächlich noch mal einige Dinge dazu benennen. Der Kollege der
AfD hat hier gesagt, man muss ja doch die Verhältnismäßigkeit nennen, es gibt Fälle, wo tatsächlich das
Einsatzmittel der Bodycam verhältnismäßig ist. Nur darüber diskutieren wir in der Tat eigentlich gar nicht.
Denn Sie werden für so ziemlich jeden Gegenstand, den Sie auf der Welt in die Hand nehmen können, ir-
gendeine Fallkonstruktion schaffen können, wo dessen Einsatz in irgendeiner Form verhältnismäßig ist, also
erforderlich, geeignet und angemessen. Was wir hier aber zur Diskussion haben, ist doch nicht die Frage der
Verhältnismäßigkeit bei einem einzelnen Einsatz, sondern: Ist die gesetzliche Ermöglichung des Einsatzmit-
tels als polizeiliches Einsatzmittel verhältnismäßig? Und da haben wir uns tatsächlich andere Fragen zu stel-
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len und auf die will ich auch eingehen und auch das hat etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun, denn das ist ein
Grundsatz, der offensichtlich beiden Gesetzentwürfen nicht zugrunde liegt. 

Die AfD schreibt beispielsweise in ihrem Gesetzentwurf: Der Einsatz von Bildaufnahmegeräten mit Tonauf-
zeichnungen bietet unseren Polizeibeamten einen zusätzlichen Schutz. Zum Zwecke der Eigensicherung
sind diese unabdingbar. Die CDU zitiert den positiven Modellversuch: „Alle bisherigen Erkenntnisse deuten
darauf hin, dass die“ Bodycams „helfen, Konflikte zu vermeiden, zu deeskalieren oder zu minimieren.“ Herr
Walk, wenn ich das so lese, dann sage ich Ihnen auch: Zum Respekt gegenüber Polizeibeamten gehört
auch, Polizeibeamten die Wahrheit zu sagen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist nämlich eine Schlussfolgerung, die Sie hier aus diesen Berichten gezogen haben, die im Prinzip mit
dem Ergebnis nicht übereinstimmt. Das mag man im Ergebnis vielleicht des TMIK-Berichts so herauslesen.
Wenn man sich aber mit allen Anlagen beschäftigt, dann wird man nämlich auch zu anderen Ergebnissen
kommen und ich komme darauf zurück. Aber Sie haben ja Ihr Motiv auch hier sehr deutlich offengelegt, war-
um Sie den Evaluationsbericht genauso lesen, wie Sie ihn gelesen haben, um zu dem Ergebnis zu kommen. 

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Zu dem Ergebnis kommt die Landesregierung!)

Sie haben hier deutlich gesagt: Wir wollten eigentlich schon seit Jahren den Einsatz der Bodycam, haben
das immer wieder probiert, immer wieder gefordert. Und da lassen Sie sich doch auch nicht von einem Eva-
luationsbericht davon abbringen, egal, auch wenn der Innenausschuss noch über 60 Fragen zu diesem The-
ma erörtert, egal ob das Parlament diesen Evaluationsbericht noch auswertet, wir sagen, der Evaluationsbe-
richt gibt ein positives Signal, weil wir das eben wollen, und deswegen sagen wir, es ist ein gutes Einsatzmit-
tel und deswegen muss es auch vor parlamentarischer Auswertung des Evaluationsberichts umgesetzt wer-
den. Und bei allem Respekt, Frau Marx, Sie haben auch deutlich gesagt – wir haben da eine unterschiedli-
che Position, wir können da durchaus offen umgehen –, aber Sie haben es ja sehr deutlich gesagt. Sie ha-
ben nicht gesagt, im Ergebnis der Evaluation oder der Bewertung des Berichts kommen wir zu dem Schluss,
dass, sondern Sie haben gesagt, die SPD-Fraktion hat sich entschieden, den Bericht positiv zu bewerten.
Genau das ist nämlich das Problem, dass eine politische Absicht nämlich zu einer verfälschenden Bewer-
tung des Berichts führt. 

(Beifall DIE LINKE)

Denn man darf natürlich nicht nur den zusammenfassenden Bericht des Innenministeriums lesen. Wie im
normalen Leben findet sich nämlich die Antwort auf alle Fragen in diesem Themenbereich in der Anlage 42,
nämlich dem wissenschaftlichen Evaluationsbericht der Friedrich-Schiller-Universität, der dem Bericht bei-
liegt. Dann fasse ich einfach nur mal stichpunktartig zusammen: Bei der Polizei Jena kam es während des
Pilotversuchs zu einer Steigerung an Widerstandshandlungen. Diese wurden mehr in den Schichten mit Bo-
dycam verübt als in jenen Schichten ohne Bodycam. Es gibt unterschiedliche Auswirkungen. Nach Monaten,
im August, wurden Bodycam-Träger in dem Test sogar häufiger attackiert. Der Polizeiinspektionsdienst Go-
tha kommt in seinem Bericht zu dem Ergebnis, dass das Sicherheitsgefühl der Beamten durch den Einsatz
der Kameras nicht gesteigert werden konnte und die Träger von einem kaum spürbar gestiegenen Sicher-
heitsgefühl sprachen. Die Polizei Sonneberg schreibt, dass der Trageversuch bei den Einsatzunterstüt-
zungseinheiten negativ ausgefallen ist. Sie finden weiter, dass es zu keiner Aggressionsminderung gekom-
men ist. Entgegen der aufgestellten Hypothese – also auch die Berichtsverfasser sind von einer anderen An-
nahme ausgegangen – wird festgestellt, dass Betroffene ohne Vorhandensein der Bodycam weniger aggres-
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siv eingeschätzt wurden als bei Vorhandensein der Bodycam. Und die Evaluation macht auch deutlich, dass
das polizeiliche Gegenüber bei Bodycams sogar unkooperativer agiert. So heißt es: Auch hier zeigte sich
entgegen der aufgestellten Hypothese, dass Betroffene ohne Vorhandensein der Bodycam kooperativer ein-
geschätzt wurden als bei Vorhandensein der Bodycam. Und jetzt gibt es noch einen Effekt, den ich auch be-
nennen will, den man auch herauslesen kann – ich glaube, den sollten wir auch angesichts der Debatte, die
wir gestern geführt haben, uns durchaus auch mal durch den Kopf gehen lassen –, nämlich, dass weibliche
Polizeibeamte mit Bodycam deutlich mehr Angriffen ausgesetzt waren, als weibliche Polizeibeamte ohne Bo-
dycam und auch als ihre männlichen Kollegen mit Bodycam. Ich denke, das sollte uns doch mal wirklich da-
zu bringen, ernsthafter diesen Bericht zu diskutieren 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und nicht nur einfach das herauslesen zu wollen, was die politische Auffassung, die man schon seit Jahren
vertritt, bestätigt. 

Frau Marx hat es angesprochen, auch bei den Tätern oder Tatverdächtigen unter Alkohol- und Betäubungs-
mitteleinfluss, haben Sie gesagt, ist die Bodycam weniger deeskalierend. Das ist eine schöne Umschrei-
bung, Frau Marx, weil die Bodycam ist bei Tätern, die unter Alkoholeinfluss stehen oder unter Betäubungs-
mitteln stehen, aggressionsfördernd. Das sagt dieser Bericht aus. Und dann muss man sich eben auch noch
mal auf der Zunge zergehen lassen oder bewusst machen, dass zwei Drittel der Täter von Widerstands-
handlungen und Körperverletzungsdelikten gegenüber Polizeivollzugsbeamten unter Einfluss von Alkohol
und Betäubungsmitteln stehen. Wenn die Gruppe, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass Straftaten
gegenüber Polizeibeamten verübt werden, diejenige ist, bei der die Bodycam nicht nur nicht wirkt, sondern
auch noch aggressionsfördernd ist, dann muss man über die Verhältnismäßigkeit des Einsatzmittels reden.
Das wollen wir natürlich bei der Auswertung zu diesem Bericht auch tun. Das gehört auch – und da wieder-
hole ich mich – zum Respekt gegenüber Polizeibeamten, dass man auch das ehrlich zusammenfasst, was
dem Ergebnisbericht zugrunde liegt.

Nun komme ich zum zweiten Punkt, bei dem Sie es auch sehr ungenau nehmen mit der Wahrhaftigkeit. Die
AfD sagt beispielsweise: „hat sich nach übereinstimmendem Bekunden vieler Polizeibeamter herausgestellt,
dass der Einsatz von Bodycams sinnvoll ist und der angesprochenen Problemlage entgegenwirken kann.“
Die CDU schreibt in ihrem Gesetzentwurf: „Innerhalb der Thüringer Polizei ist die Bodycam von den Trägern
als Einsatzmittel mehrheitlich gewünscht und anerkannt.“ Dann schauen wir doch noch mal bitte in den Be-
richt hinein, auf welche Angaben Sie sich da stützen. Es gab 174 Befragungen, 71 der befragten Polizeibe-
amten sagten, sie haben überhaupt keine Präferenz zur Nutzung der Bodycam, es ist ihnen schlichtweg
egal, 36 würden sogar gern darauf verzichten und 67 wollen in Zukunft nicht auf die Bodycam verzichten –
67 der Befragten, das sind 38 Prozent. Vielleicht war ich in Mathematik nicht der Beste, aber ich war so gut,
dass ich weiß, dass 38 Prozent nicht die Mehrheit sind. Das wissen wir seit dem Wahlergebnis 2019 auch
sehr gut, 

(Beifall DIE LINKE)

obwohl wir da deutlich mehr als 38 Prozent hatten, aber auch nicht 50. 

(Zwischenruf Abg. Mühlmann, AfD: Das ist doch keine Wahl!)

Dann sagen Sie natürlich: Das Sicherheitsgefühl hat sich verändert – darauf habe ich auch schon mal ver-
wiesen und wir haben uns die Zahlen dazu auch noch einmal angeschaut. Für 57 der 174 Befragten hat die
Bodycam überhaupt keine Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl, 17 haben ein erhöhtes Sicherheitsge-
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fühl, 6 ein leicht erhöhtes Sicherheitsgefühl, 61 Beamte machen überhaupt keine Angaben dazu. 23 von
174 Polizeibeamten, also 13 Prozent, um es nochmal zu übersetzen, bestätigen bei der Auswirkung ein er-
höhtes Sicherheitsgefühl und ich glaube, es wird auch jedem deutlich, dass das doch nicht die Zahlengrund-
lage und Evaluationsgrundlage ist, auf der Sie Ihre positive Beurteilung hier stützen können und dann diesen
Gesetzentwurf hier tatsächlich zur Umsetzung bringen.

Damit will ich schließen, Herr Walk, weil ich finde, dass das am Ende der ungeheuerlichste Punkt in Ihrem
Gesetzentwurf ist. Den Gesetzentwurf haben Sie nicht selbst geschrieben, den haben Sie der Anlage 37 des
Evaluationsberichts entnommen, haben Sie abgeschrieben, und haben an einer Stelle diesen Gesetzentwurf
ergänzt.

Was ich aber nicht verstehe und was ich auch ein Stück weit unehrlich gegenüber dem Parlament, gegen-
über Polizeibeamten, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit finde, ist, dass in dem Bericht, in dem dieser
Gesetzentwurf, den Sie hier als eigenen Gesetzentwurf eingebracht haben, abgedruckt ist, eine Relativie-
rung auch der Verfasser steht. Das will ich Ihnen durchaus mal zitieren aus der Anlage 37: „An dieser Stelle
wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass das Teilprojekt Recht den Einsatz der Body-Cam in Woh-
nungen für verfassungsrechtlich bedenklich hält […]. Gleiches gilt für die Nutzung der sog. Pre-Recording-
Funktion.“ Und was machen Sie? Sie machen genau das! Sie bringen das, wovon der Bericht des TMIK
sagt, es ist verfassungsrechtlich bedenklich, als Gesetzentwurf in den Landtag ein und wollen den Einsatz in
Wohnungen ermöglichen und die Prerecording-Funktion eben auch freischalten. Ich könnte noch andere Zi-
tate aus der Anlage bringen, wo sich auch Strafrechtsprofessoren dazu geäußert haben, die von einer an-
lasslosen Überwachung sprechen, von der Sammlung personenbezogener Daten zu unbestimmten und
noch nicht zu bestimmten Zwecken beim Prerecording, was der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts entgegenstehen dürfte und als unverhältnismäßig zu charakterisieren ist. All das missachten Sie mit
Ihrem Gesetzentwurf und vor allem tun Sie so, als ob sich das Innenministerium mit diesen Fragen nicht
auseinandergesetzt hätte. 

Insofern, Herr Walk, haben Sie vielleicht meinem Redebeitrag entnehmen können, dass unsere Begeiste-
rung für Ihren Gesetzentwurf arg beschränkt ist. Wir teilen die Grundannahme, wir teilen die positive Bewer-
tung des Evaluationsberichts nicht, wir lesen ganz andere Fakten und auch Ergebnisse aus diesem Bericht
heraus. Diese Fakten und Ergebnisse, die wir auch in Thüringen erkennen können, nämlich dass die positive
Wirkung der Bodycam in dieser Form nicht besteht, war beispielsweise auch in Sachsen-Anhalt Anlass für
die Regierung dort – übrigens ein CDU-Innenminister – zu entscheiden, die Bodycam nicht einzuführen.
Auch das verschweigen Sie. 

Ich will abschließend noch mal einen Satz aus dem Evaluationsbericht zitieren und ich denke, das ist dann
auch die Grundlage, auf der wir weiterdiskutieren sollten – Zitat –: „Die aus dem vorliegenden Pilotprojekt II
gewonnenen Daten rechtfertigen keinen unkritischen Optimismus im Hinblick auf eine generelle deeskalie-
rende Wirksamkeit der Bodycam.“ Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Dittes. Das Wort hat jetzt Abgeordneter Walk für die CDU-Fraktion.
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Abgeordneter Walk, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist eine spannende Debatte, wie wir heu-
te hier feststellen können. Ich will zunächst etwas zu den Kollegen sagen, zunächst zu Kollegen Mühlmann:
Ihre Interpretation finde ich absurd. Die CDU bringt keinen Gesetzentwurf für die Landesregierung ein. Da
sieht man mal, wie unterschiedlich diskutiert wird – die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere.
Jetzt sind wir schon diejenigen, die für die Landesregierung die Gesetzentwürfe einbringt. Das machen wir
natürlich nicht. Wir bringen unseren eigenen Gesetzentwurf ein.

Auf der anderen Seite Kollege Dittes, bei dem ja eins klargeworden ist, das wissen wir nicht erst seit heute,
sondern das wissen wir seit acht Monaten: Seit acht Monaten schaffen wir es nicht, unseren Antrag, der zu-
nächst anders formuliert war, mit einem Prüfauftrag versehen war, offengehalten war, auf die Tagesordnung
zu setzen. Das zeigt ganz klar, dass Sie die Bodycam nicht wollen. Dann werden natürlich auch alle Argu-
mente herangeführt, um dies zu verhindern.

Ich will Ihnen etwas zu den Zahlen sagen: Wie so oft stimmen bestimmte Dinge, die Sie sagen, bestimmte
Dinge stimmen auch nicht. Ich habe in meiner Rede heute auf die aktuellsten Zahlen abgestellt. Vielleicht
hätten Sie sich dazu auch mal äußern können. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2020, vom November
2020, sind 138 verletzte Kolleginnen und Kollegen im Dienst. Ich habe das verglichen mit der Zahl von 2019:
180 verletzte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe dabei festgestellt und attestiert, dass das die höchste Zahl
ist, seit diese Statistik erfasst wird.

Meine Aussagen bezüglich des Evaluationsberichts: Das ist auch spannend, weil wir das beim letzten Mal
schon und auch schon im zuständigen Ausschuss gehört haben. Ich beziehe mich auf die Kernaussagen
aus dem Evaluationsbericht der Landesregierung. Wir haben das Thema im Ausschuss mit Staatssekretär
Goetze behandelt, beim letzten Mal mit Staatssekretärin Schenk. Ich habe die Frage gestellt, wie die Lan-
desregierung zum Thema „Rechtsgrundlage schaffen“ steht, wie sie zum Thema „Überwachung in Wohnun-
gen“ steht und ob sie davon ausgeht, dass die bisherige Regelung als ausreichend erachtet, nämlich dass
es keinen eigenständigen Bodycam-Paragrafen gibt. Dabei wurde jeweils auf den Evaluationsbericht abge-
stellt. Zitat: Der Evaluationsbericht von den Polizeiexperten stellt die fachliche Sicht der Experten vor Ort dar
und diesen Bericht mit den Kernaussagen machen wir uns zu eigen. – Genau diese Aussagen, Kollege Dit-
tes, habe ich auch hier erwähnt und werde sie auch gleich noch mal erwähnen. Wenn Sie jetzt so herange-
hen und aus der Anlage 175 ein Teilergebnis beleuchten, nur dieses hier vorstellen und das gar nicht in den
Kontext stellen, dann sage ich: Da ist mein Vertrauen in die Landesregierung und in das SPD-geführte In-
nenministerium zumindest so groß, dass ich ihm unterstelle, dass genau das gemacht worden ist – und ich
weiß es auch –, nämlich die Anlagen auszuwerten und zu bewerten. Und das Ganze fließt dann zusammen
in eine Kernaussage in den Bericht, der gerade bei der Polizei – die hierarchisch organisiert ist – die Hühner-
leiter nach oben gehen muss, wo 25 Haken dran sein müssen, bis solch ein Bericht überhaupt erst mal von
allen gegengecheckt in die Druckform gelangt.

Kurzum, was will ich damit sagen: Was hier im Evaluationsbericht vorgelegt wurde, das ist für uns zumindest
so, dass es offensichtlich nicht den Tatsachen nicht entspricht – ganz im Gegenteil, ich finde die Kolleginnen
und Kollegen haben sich vor Ort sehr viel und über einen langen Zeitraum mit dem Thema beschäftigt. In
vielen Arbeitsgruppen, in vielen Unterarbeitsgruppen ist es noch mal rechtlich bewertet worden und im End-
effekt kommt ein relativ schmales Papier zum Vorschein und auf dieses beziehe ich mich. Das waren die
Vorbemerkungen. Den einen oder anderen Punkt will ich jetzt in meiner Rede gern noch mal aufgreifen. 
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Ich würde mich gern noch mal auf den vorläufigen Abschlussbericht beziehen, den ich hier noch mal mitge-
nommen habe. Das sind insgesamt nur knapp 40 Seiten und die Fakten stecken tatsächlich in den Anlagen
von hunderten Seiten, aber ich habe ja erklärt, dass es keinen Sinn macht, dies losgelöst herauszunehmen
und genau das hier als allgemeingültig zu verkünden. In dem Bericht heißt es, dass der Einsatz von Body-
cams sinnvoll ist, die Kamera das Sicherheitsgefühl der Beamten merklich erhöht, der Einsatz der Körperka-
meras deeskalierend wirkt und auf eine positive Resonanz innerhalb der Bevölkerung trifft. Das ist ja auch so
formuliert, dass es nicht eins zu eins und zu 100 Prozent der Fall ist, sondern hier steht ja schon drin, dass
es überwiegend der Fall ist, dass es merklich erhöht wird und dass insgesamt eine positive Resonanz in der
Bevölkerung festzustellen ist. Ich glaube, das ist schon alles sehr abgewogen und nicht zu absolut. Deswe-
gen freue ich mich auch, dass – es war ja auch wohltuend – Frau Kollegin Marx zumindest den Evaluations-
bericht nicht infrage gestellt hat und dann allerdings zu dem eigenen Schluss kommt, dass doch genau das,
was wir hier auch gehört haben, in den Ausschuss muss, dass wir genau die Dinge machen müssen, die bei
einer ordnungsgemäßen Anhörung dazugehören, dass wir Polizeiexperten fragen, dass wir Datenschützer
fragen, dass wir die Zielgruppen mit ins Boot nehmen, dass wir Rechtswissenschaftler noch mal befragen,
dass wir einen Blick auf die anderen Bundesländer nehmen, was dort alles schon evaluiert ist, und dass wir
dann aus diesen ganzen Ergebnissen und Erkenntnissen unsere eigenen Schlüsse ziehen. Ich glaube, das
ist das Mindeste, was man bei dem Thema auch als Übereinstimmung erwarten darf. 

Ich will noch mal auf den Bericht zurückkommen und ich zitiere: „Um eine effektive Nutzung von Bodycams
zum Zwecke der Prävention und zur Unterstützung der Strafverfolgung zu erreichen, sind Aufzeichnungen
nicht nur von Bildern, sondern auch von Tonaufnahmen sowie Pre-Recording im polizeilichen Einsatz gefor-
dert.“ Der Bericht sagt zudem, dass reine Videoaufzeichnungen immer nur einen Ausschnitt von Ereignissen
darstellen können und nur ein weniger objektives Bild des jeweiligen Geschehens liefern können. Ich glaube,
das ist nachvollziehbar und bedarf keiner Erläuterung. Deswegen haben wir bereits im Februar 2018 in un-
serem Antrag darauf hingewiesen, dass es neben der Bildaufzeichnung auch die Tonaufzeichnung braucht
und das Pre-Recording, um zusätzlich den Einsatz von Bodycams auch im nicht öffentlichen Raum – bei-
spielsweise in Wohnungen – zu ermöglichen. Dass das ein schwieriges Thema ist und dass die Wohnung,
wie wir alle wissen, in Artikel 13 besonders geschützt ist, das ist uns bewusst. Gerade deswegen müssen wir
uns ja mit diesen Themen auseinandersetzen und das im Ausschuss auch erörtern.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist auch der Grund, warum wir als CDU den vorliegenden Ge-
setzentwurf der AfD-Fraktion als unzureichend ablehnen. Er greift aus unserer Sicht zu kurz, das ist die Be-
gründung, Kollege Mühlmann. Es bedarf vielmehr einer umfangreicheren Änderung des Polizeiaufgabenge-
setzes als einer bloßen Neuformulierung des § 33 Abs. 2 und 6 Polizeiaufgabengesetz und der lediglichen
Ergänzung um Bild- und Tonaufnahmen. Wir wollen es nicht nur halbherzig machen, sondern gleich richtig.
Richtig bedeutet für uns normenklar, richtig bedeutet für uns rechtssicher und vor allen Dingen verfassungs-
rechtlich unbedenklich.

(Beifall CDU)

Wir haben – da gehe ich noch mal auf Sie ein, Kollege Dittes – uns den vorläufigen Abschlussbericht zur
Vorlage genommen und genau den Vorschlag der Experten, den Sie ja infrage stellen, aufgegriffen. Die Ex-
perten sagen, dass es sinnvoll ist, einen Bodycam-Paragrafen zu etablieren. Ich will jetzt noch mal aus dem
Bericht zitieren, weil Sie eben auch darauf abstellten. In der Ziffer 3.1.3.2.2. auf Seite 29 heißt es: Vorschlag
eines eigenständigen Bodycam-Paragrafen. Das sagen die Experten, die die Untersuchung geleitet haben.
Dort heißt es: „Nachfolgend wird eine Formulierung aus fachlicher Sicht für Änderungen der gegenwärtigen
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Gesetzeslage dargestellt. Eine diesbezügliche Änderung greift den aus polizeifachlicher Sicht notwendigen
und unter [anderem] Punkt […] dargestellten Anpassungsbedarf auf und könnte damit ggf. als Arbeitsgrund-
lage für ein etwaiges Gesetzänderungsverfahren herangezogen werden.“ Ich habe es eben schon erwähnt.
Genau diese Passage habe ich aufgegriffen und habe die Landesregierung gefragt, ob sie sich mit dieser
Passage identifiziert. Die Antwort war so, wie ich es eben genannt habe. Das ist die Basis dessen, worüber
wir ins Gespräch kommen wollen – nicht mehr und nicht weniger.

Ich will einen weiteren Punkt noch aufgreifen, der schon mehrfach hier angesprochen wurde. Unser neuer
§ 33a, der – und da haben Sie das richtig wiedergegeben – bis auf wenige Unterschiede mehr oder weniger
wortgleich übernommen wurde, also mobile Bild- und Tonaufnahmegeräte, enthält insbesondere die von uns
erwähnten Punkte: Bild- und Tonaufnahmen, Pre-Recording-Funktion und auch die Aufzeichnungen im öf-
fentlichen Raum, aber auch angepasste Regelungen zum Datenschutz, zu Speicher- und zu Löschungsfris-
ten. Und wir sagen auch: Wenn wir das Thüringer Polizeiaufgabengesetz jetzt anfassen – wie gesagt, wir
hatten ja andere Vorstellungen, wir wollten das eigentlich der Landesregierung als Auftrag mitgeben, jetzt
haben wir einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt –, dann müssen wir das rechtssicher und normenklar ma-
chen. Und diese Punkte habe ich gerade beschrieben.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, für meine Fraktion steht fest – und jetzt kommen wir wieder zu dem
Punkt –: Jeder verletzte Polizeibeamte ist einer zu viel. Unsere Polizisten brauchen jetzt eine bessere Ein-
satzausrüstung und wir wollen diejenigen schützen, die für uns jeden Tag unterwegs sind und im Wortsinn
ihren Kopf hinhalten.

(Beifall CDU)

Und was bei der Bundespolizei und was bei anderen Landespolizeibehörden ist – das ist ein bisschen unter-
gegangen, weil wir ja nicht losgelöst sind von allen anderen Bundesländern –, die Ergebnisse von anderen
Bundesländern sind vielleicht nicht eins zu eins übertragbar, aber wir sind doch jetzt nicht sozusagen ein
Fremdkörper im Kontext der anderen Länder, sondern wir haben doch weitestgehend ähnliche Erfahrungen
gemacht. Jetzt kann man noch mal schauen, dass die Erfahrungen in den neuen Bundesländern vielleicht
andere sind, weil wir anders sozialisiert sind als in den alten Bundesländern. Aber generell bei dem Thema
„Bodycam“ und wie sie auf den Einsatz und auf die Bevölkerung wirken, gibt es gravierende Unterschiede
eben nicht. Und alle, alle 15 Bundesländer, außer Thüringen, 16 insgesamt, haben entweder Bodycams ein-
geführt oder auf den Weg gebracht, die Bundespolizei ohnehin. Minister Maier ist ja heute leider nicht, aber
die Staatssekretärin Schenk steht auch im Thema, wie wir im Innenausschuss auch schon erfahren durften.
Wir sind das einzige Bundesland, das noch nachziehen muss. Wir sind insofern, glaube ich, nicht zu Lob
verpflichtet gewesen in der Runde der Innenminister, weil Georg Maier ja auch den Vorsitz der Innenminis-
terkonferenz innehatte. Und selbst das rot-rot-grün-regierte Berlin hat Bodycams eingeführt – und jetzt
staunt man: nicht nur für Polizei, sondern auch für Feuerwehr und auch für Rettungskräfte.

Auch das haben wir hier heute schon gehört: Es ist schon erstaunlich und bemerkenswert, dass alle drei Po-
lizeigewerkschaften, die anders ausgerichtet sind – ich bin auch in einer Gewerkschaft –, aber die sind sich
nicht immer einig, aber bei dem Thema sind sie sich einig und auch die Personalräte habe schon zuge-
stimmt, dass die Bodycams kommen können. Und selbst unser oberster Datenschutzbeauftragter Dr. Lutz
Hasse hat sein Okay gegeben. Also insofern schon erstaunlich.

Ich will zum Schluss kommen und noch mal die fünf Punkte aufgreifen, die für uns wichtig sind, die für den
sofortigen Einsatz sprechen: Bodycams treffen auf hohe Akzeptanz sowohl bei der Bevölkerung als auch bei
den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Bodycams wirken grundsätzlich deeskalierend und verringern
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Gewalt. Natürlich, Frau Kollegin Marx und Herr Dittes, in einer Situation, wo Personen in einer Ausnahmesi-
tuation sind, berauscht sind oder physisch angegriffen sind, da kommt es natürlich darauf an, die richtige
Entscheidung zu treffen. Und derjenige, der entscheidet, ist die Kollegin vor Ort, die muss dann halt feststel-
len: Ich lasse das Ding aus, weil es eben nicht deeskalierend wirkt. Aber es war bisher immer schon so,
dass die Situation das Handeln der Polizeibeamten vorgibt. Vierter Punkt: Die Beweissicherung wird sicher-
gestellt. Und nicht zuletzt schaffen die Bodycams Transparenz und machen die Rechtmäßigkeit polizeilichen
Handelns überprüfbar. Und klar ist doch auch: Wer weiß, dass beim Einschreiten als Polizeibeamter sein
Handeln aufgezeichnet wird, der wird sich bewusster verhalten. Das ist doch das, was wir alle wollen. Wenn
das aufgezeichnet wird, kann man dann auch die Dinge entsprechend aufklären.

Ich will noch mal abstellen auf den offenen Brief der größten Gewerkschaft, der Gewerkschaft der Polizei, an
uns als Abgeordnete zu Weihnachten letzten Jahres. Sie haben geschrieben: Bald ist wieder Weihnachten;
machen Sie – also wir sind angesprochen – unseren Kolleginnen und Kollegen ein Geschenk, welches ihnen
in ihrem leider immer wieder gefährlichen Beruf ermöglicht, gesund zu bleiben und Weihnachten mit ihren
Familien feiern zu können. Das war der offene Brief. Ich appelliere heute an Sie, dass wir zumindest erstmal
große Einigkeit darüber herstellen, dass unser Gesetzentwurf an den zuständigen Ausschuss überwiesen
wird und wir damit auch heute schon ein deutliches Zeichen an unsere Kolleginnen und Kollegen senden
können. 

Ich freue mich auf die Erörterung und Beratung im Ausschuss, auch wenn es kontrovers werden wird, davon
bin ich überzeugt. Aber ich glaube, die Sache hat es verdient. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Walk. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Abgeordnete
Henfling.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident! Ich kann an vieles des Gesagten
hier gut anknüpfen. Ich fange vielleicht mal mit dem an, was Herr Mühlmann hier in seinem selbstversichern-
den Monolog versucht hat, noch mal nachzuweisen, dass er und seine AfD-Fraktion auf jeden Fall ganz
sachlich Politik machen. Das Problem ist nur, wenn Sie sozusagen in der Einbringung zu Ihrem Gesetzent-
wurf das Wort „Connewitz“ fallen lassen und so tun, als wäre das das Normalste der Welt, und das in Verbin-
dung bringen mit den verletzten Polizistinnen und Polizisten, dann muss man Ihnen halt eben auch sagen:
Anscheinend scheint es doch etwas ideologisch zu sein, was Sie hier machen. Die meisten Polizistinnen und
Polizisten werden im Übrigen bei Einsätzen zu häuslicher Gewalt verletzt und nicht auf der Straße bei De-
monstrationen. Da muss man doch infrage stellen – auch wenn Sie das hier ganz vehement versucht haben
–, wie sachlich Sie tatsächlich hier an diese Sache herangehen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was mich an dieser Diskussion momentan vordergründig stört, ist, dass Sie hier unterschiedliche Ziele im-
mer wieder durcheinandermanschen. Das ist nicht besonders zielführend. Kollege Dittes hat es gesagt: Wir
diskutieren hier darüber, ob wir ein polizeiliches Mittel einführen, was dann eingesetzt werden kann. Ob die-
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ses polizeiliche Mittel eingeführt werden soll, diese Frage diskutieren wir, und wieweit das hilfreich ist, das
diskutieren wir.

Das andere, was Sie immer wieder diskutieren, ist, ob denn die Bodycam hilft, Gewalt gegen Polizistinnen
zu verhindern. Das ist eine Diskussion, die man in Bezug auf Bodycams führen kann, es ist eine verengte
Diskussion, man kann die Bodycam-Diskussion auch deutlich weiterführen. Man könnte nämlich zum Bei-
spiel fragen: Was ist denn eigentlich mit dem Schutz von Menschen, die von polizeilichen Maßnahmen im
Einsatz betroffen sind? Könnten die sozusagen auch auf die Aufzeichnung einer Bodycam zurückgreifen?
Dann stellt sich aber die Frage: Wer stellt die Bodycam ein? Müsste man da nicht tatsächlich fordern, dass
im Einsatz generell, also die ganze Zeit gefilmt wird? Ob das die Polizistinnen und Polizisten wollen, das
möchte ich auch noch mal infrage stellen. Es ist nämlich eine Frage, die man auch stellen kann.

Das diskutieren Sie aber überhaupt nicht, sondern Sie diskutieren immer von dem Punkt aus: Kann eine Bo-
dycam Polizistinnen und Polizisten im Einsatz schützen? Das ist eine legitime Frage, aber was ich auch
schwierig finde, ist, dass Sie jetzt mehrfach ignoriert haben, dass unter anderem die Studie oder der Test-
lauf, der dazu gemacht wurde, eben nicht zu der Erkenntnis kommt, dass die Bodycam tatsächlich eine de-
eskalierende Wirkung hat. Ich finde es schon fast abenteuerlich, Herr Walk, dass Sie sagen: Ja, wir haben
den Bericht des Innenministeriums dazu gelesen und wir haben da Vertrauen. Das finde ich interessant,
neuerdings haben Sie Vertrauen in die Landesregierung. 

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Ich habe Vertrauen in den Bericht!)

Anscheinend nur dann, wenn Ihnen das Ergebnis passt. Dann ignorieren sie aber einfach sozusagen die An-
lagen zu dieser ganzen Geschichte. Jetzt will ich hier nichts unterstellen, aber dass ein Innenministerium ab-
solut neutral agiert, das ist ja wohl auch ein bisschen weit hergeholt.

Also ich meine: Normalerweise unterstellen Sie uns doch immer, dass wir in unserer Regierung hier politi-
sche Entscheidungen treffen. Warum soll sich sozusagen das Innenministerium an dieser Stelle nicht auch
positionieren? 

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Ich dachte, Sie wollen das!)

Ja, aber die Aufgabe des Innenministeriums war nicht, neutral irgendwas aufzulegen, sondern eine Empfeh-
lung abzugeben. Dass die natürlich da auch reinschreiben, was sie selber wollen, ist doch irgendwie klar.
Nichtsdestotrotz geben aus meiner Sicht die Rohdaten, wenn man das so nennen darf, oder die tatsächliche
Studie das, was hier gesagt wurde, schlicht und ergreifend nicht her. Kollege Dittes hat es noch einmal deut-
lich gesagt, wenn bei der Gruppe derjenigen, wo eine Eskalation eintritt, wenn man die Bodycam bei Alkoho-
lisierten und bei Menschen, die in irgendeiner Art und Weise unter Drogen stehen, einschaltet. Das ignorie-
ren Sie einfach und sagen, das ist doch in Ordnung.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Dann lassen Sie die eben aus!)

Also ich verstehe gar nicht so richtig, warum man das einfach so übergehen kann. Außerdem machen Sie
aus meiner Sicht – wie immer – den zweiten Schritt vor dem ersten. Es ist auch nicht so, als hätten wir das
nicht im Ausschuss schon und würden nicht darüber diskutieren, das tun wir und es gab auch die Vereinba-
rung, dass es dazu auch noch Diskussionen gibt. Der Prozess dazu ist auch schlicht und ergreifend nicht
abgeschlossen. Die AfD hätte sich eine Menge Arbeit sparen können, wenn Sie – so wie die CDU – die An-
lage 37 entdeckt hätte, dann hätten Sie das auch noch abschreiben können.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, so zu tun, als wäre das jetzt Ihre Eigenleistung gewesen, als wä-
ren Sie selber draufgekommen, finde ich – ehrlich gesagt – auch ein bisschen schwierig.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Da haben Sie nicht genau zugehört!)

Doch, ich habe sehr genau zugehört. Das ist – glaube ich – das Problem dabei. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben auf jeden Fall andere Erkenntnisse aus diesen Be-
schreibungen, als wir sie haben und wir sind aus den Erkenntnissen des Berichts nicht davon überzeugt,
dass die Bodycam wirklich sinnvoll ist und dass sie einen Effekt hat auf die Frage: Wie schützen wir Polizei-
beamtinnen und -beamte tatsächlich vor Gewalt?

Die Uni Jena – und das hat Kollege Dittes auch schon einmal zitiert und ich tue es noch mal, weil ich diesen
Satz einfach wirklich wichtig finde und ich finde, man kann den nicht einfach übergehen. Wenn die Uni Jena
schreibt, dass die aus dem vorliegenden Pilotprojekt II gewonnenen Daten keinen unkritischen Optimismus
im Hinblick auf eine generelle deeskalierende Wirksamkeit der Bodycam rechtfertigen, dann kann man die-
sen Satz doch nicht übergehen und kann einfach sagen: Es ist total dufte, wir führen das ein. Allerdings sa-
gen die Wissenschaftler auch – und das ist auch eine wichtige Information –, dass die Datenbasis für eine
vernünftige Aussage zu gering ist.

Und hier liegt nämlich tatsächlich auch der Hase im Pfeffer; weil ständig – vor allem von konservativer bis
rechter Seite – unreflektiert die Einführung der Bodycam gefordert wird, fühlt sich scheinbar auch das Innen-
ministerium unter Druck gesetzt und hat den Erhebungszeitraum aus unserer Perspektive deutlich zu kurz
angesetzt.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Seit 2017, seit vier Jahren!)

Nun haben wir tatsächlich den Salat und immer noch keine verlässliche Entscheidungsgrundlage, weil man
es nicht abwarten konnte. Zudem hat die ganze Debatte aus unserer Sicht auch eine erhebliche Schieflage,
wenn nur der Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten im Mittelpunkt steht. Im AfD-Entwurf noch mehr,
denn hier geht es wieder nur um den Schutz der Polizistinnen und Polizisten. Im Formulierungsvorschlag
des Innenministeriums wie auch im Entwurf der CDU wird es immerhin ausgeweitet auf Dritte, zum Beispiel
Feuerwehr- und Rettungskräfte. Doch das, was selten auch nur erwähnt wird, sind die Menschen, die ich
gerade schon erwähnt habe, die der Polizei gegenüberstehen. So könnte man nämlich zum Beispiel auch
diskutieren, ob das Gegenüber der Polizei auch das Einschalten der Kamera verlangen kann, wenn man
sich dafür entscheidet, die Einführung der Bodycam dafür in Betracht zu ziehen. Dann müsste man aber tat-
sächlich zum Beispiel die Fragen stellen: Wo werden dann eigentlich die gefilmten Aufnahmen gespeichert
und wer hat eigentlich Zugriff darauf und wie werden die tatsächlich auch beispielsweise in einem anschlie-
ßenden Verfahren verwendet? 

Die CDU hat dies in ihrem Vorschlag auch vorgesehen und geht hier weiter als das Innenministerium, auch
was das Pre-Recording betrifft. Das ist zwar nicht in dem Entwurf der AfD enthalten, aber im Formulierungs-
vorschlag und im Gesetzentwurf der CDU sind aus unserer Sicht noch ziemlich viele Fragen zu klären. 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Kamera dann permanent aufzeichnet, auch wenn die
Aufzeichnungen regelmäßig gelöscht werden und sie läuft aber dann die ganze Zeit. Das wäre die Konse-
quenz aus meiner Sicht. Ich bin mir nicht sicher – und das habe ich gerade eben schon gesagt –, ob das
wirklich das ist, was die Polizistinnen und Polizisten wirklich wollen. Auch bei dem Einsatz der Bodycam in
Wohnungen habe ich nicht nur Bauchschmerzen, sondern das lehne ich ehrlich gesagt ab. Das TMIK sieht
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es immerhin nur vor, wenn dies den Umständen zum Schutz eines Polizeibeamten oder eines Dritten gegen
eine dringende Gefahr für Leib und Leben erforderlich ist. 

Die CDU weitet das in ihrem Vorschlag aber noch aus, und zwar erheblich und schreibt: wenn eine gegen-
wärtige Gefahr für Leib, Leben, Freiheit und Eigentum vorliegt – und das geht eindeutig zu weit. Stellen Sie
sich einfach nur einmal vor, die Beamtin bei dem inzwischen berüchtigten Einsatz in der Wohnung in Wei-
mar, bei dem sich eine junge Frau vor Beamtinnen ausziehen musste und damit erheblich traumatisiert wur-
de. Wäre die Beamtin auch noch mit laufenden Bodycams ausgestattet gewesen, möchte ich mir das – ehr-
lich gesagt – nicht vorstellen, was das dann tatsächlich auch noch gebracht hätte.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein weiterer zu kritisierender Punkt an dem CDU-Entwurf ist aus unserer Sicht auch, dass in Absatz 7 im
Vergleich zum Vorschlag des Innenministeriums die Unterrichtungspflicht zum Einsatz der Bodycams gegen-
über dem Datenschutzbeauftragten gestrichen wurde. Sie haben hier jetzt schön Herrn Hasse gelobt, aber
dann scheinen Sie ihn doch nicht ernst genug zu nehmen, um das tatsächlich auch hier drin zu lassen.

So viel erst mal im schnellen Überblick. Soweit wir hier gesetzliche Grundlagen diskutieren, ich glaube, wir
können den Gesetzentwurf der CDU an den Ausschuss überweisen, wir können den diskutieren. Mich über-
zeugt er nicht, mich überzeugt das komplette Konzept von Bodycams nicht, zumindest nicht für den Einsatz,
so wie sie hier geplant sind. Aber diskutieren schadet meistens nicht und führt ja zu Erkenntnissen, vielleicht
auch auf beiden Seiten, auf beiden Positionen. 

Auf den AfD-Entwurf, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir gut verzichten.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Kollegin Henfling. Für die FDP-Fraktion hat sich Abgeordneter Montag zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Montag, FDP:

Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die CDU-Forderungen nach Bo-
dycams nach den Haushaltsverhandlungen zumindest flächendeckend in weite Ferne gerückt sind, diskutie-
ren wir jetzt erst mal im Prinzip die Antragsidee von vor ein paar Monaten weiter. Natürlich kommt jetzt auch
noch was von der AfD dazu, der wohl nach Anträgen der CDU nicht viel mehr einfiel, als einen Gesetzent-
wurf letztlich zu den CDU-Anträgen zu schreiben. Nachdem nun auch die AfD offensichtlich wachgeworden
ist und etwas zum Wahlkampfschlager der CDU beitragen möchte, hat mittlerweile auch die CDU ihren alten
Wunsch mit einer Rechtsgrundlage versehen.

Eines möchte ich hier aber klar und deutlich betonen: Wenn wir anfangen, das Polizeiaufgabengesetz zu än-
dern, dann wird es mit Sicherheit nicht bei der Diskussion zur Videoüberwachung und den Bodycams blei-
ben.

(Beifall FDP)

Ich erinnere an die Diskussion zur letzten Änderung, die damals von CDU und SPD eingebracht worden ist.
Die Grünen, die Linken und auch wir von der FDP hatten damals in der 5. Legislatur, untermauert durch das
Ergebnis der Anhörung, massive Bedenken gegen das damalige Gesetz angemeldet. Insbesondere die Klar-
stellung des Gefahrenbegriffs, aber auch die Differenzierung zwischen Berufsgeheimnisträgern waren uns
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damals ein Dorn im Auge. Zur Erklärung: Berufsgeheimnisträger, also Journalisten, Rechtsanwälte und
Geistliche werden nur eingeschränkt geschützt. Sofern sich nach der Auswertung der gesammelten Daten
ergibt, dass Inhalte betroffen sind, die ein Zeugnisverweigerungsrecht entsprechend der Strafprozessord-
nung auslösen würden, sind die Daten unverzüglich zu löschen. Aber – und das ist der Knackpunkt – dies
gilt nur, wenn bei den Daten kein unmittelbarer Bezug zu eben der Gefahr besteht, weshalb die Maßnahmen
letztlich angeordnet wurden. Verständlich ausgedrückt: Zufallsfunde während einer Abhöraktion sind zu lö-
schen. Geht es aber um die konkrete Tat, wegen der ermittelt wird, dann dürfen Journalisten, Geistliche, An-
wälte und sogar die Strafverteidiger weiter abgehört werden. Berufsgeheimnisträger werden somit erheblich
geschwächt und damit unser Rechtssystem, da somit ein offenes Gespräch, egal ob eine Straftat vorliegt
oder nicht, unterbunden werden kann.

(Beifall FDP)

Mit diesem Auszug aus der generellen Kritik am PAG darf ich es hier zunächst bewenden lassen. Die meis-
ten von uns im Hohen Hause werden sich sicherlich noch daran – nämlich an die Diskussion in der 5. Legis-
latur – erinnern können. Für die anderen steht ja die Dokumentation des Landtags hier hilfreich zur Verfü-
gung.

Eines möchte ich allerdings noch zum vorliegenden Entwurf der AfD sagen. Die Freien Demokraten sind
zwar für Bodycams bei der Thüringer Polizei, aber dann eben mit Tonaufzeichnung und Pre-Recording und
mit einem klaren Verbot von Aufzeichnungen in Wohnungen.

(Beifall FDP)

Aber genau das wollen Sie von der AfD hier ermöglichen. Liebe CDU, Sie setzen noch einen drauf und
möchten noch Aufnahmen in Privaträumen, in Wohnungen ohne richterlichen Beschluss erlauben. 

Liebe Kollegen von der AfD und auch hier in diesem Fall von der CDU, nicht mit uns, meine Damen und
Herren!

(Beifall FDP)

Da hilft es auch nicht, wenn Sie die Verwertung dann im Nachgang unter einen Richtervorbehalt stellen. Und
das Löschen von Aufnahmen soll nur geschehen, wenn diese nicht für die Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung benötigt werden. Was sind denn nun Ordnungswidrigkei-
ten von erheblicher Bedeutung? Oder noch besser: Ist das, die Abwehr von Gefahren, durch die Löschung
einfache Gefahr, unmittelbare gegenwärtige, konkrete abstrakte? Die verschiedenen Gefahrenbegriffe soll-
ten Ihnen noch aus Ihrem letzten Versuch aus der 5. Legislatur, das Polizeiaufgabengesetz zu ändern, ge-
läufig sein. 

Insofern, meine Damen und Herren, darf ich zunächst für die Freien Demokraten feststellen, dass wir die
Rechte der Bürger schützen wollen und deswegen den Gesetzentwurf der AfD nicht in den Ausschuss über-
weisen und beim Gesetzentwurf der CDU uns enthalten werden. Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Montag. Herr Dittes hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Bitte, 4 Minuten und
18 Sekunden.
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Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:

(Zwischenruf Abg. Möller: Das Mikro ist aus, das ist aber auch gut so!)

Mancher Zwischenruf kommt ja praktisch unmittelbar, ich weiß nicht woher, aber zumindest unmittelbar aus
dem Mund heraus und hat deswegen so viel Ehrlichkeit. Also Sie waren noch nie interessiert an der wirkli-
chen Diskussion oder am argumentativen Austausch, insofern verstehe ich das, dass Ihnen jedes Gegenar-
gument hier auch zuwider ist, wenn es durch das Mikrofon ausgesprochen worden ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herr Montag, was mich wirklich ein bisschen noch mal motiviert hat, hier nach vorne zu gehen, das ist der
Anspruch der FDP sich für Bodycams auszusprechen, weil Sie ja immer wieder auch verkannt werden in der
Öffentlichkeit als sogenannte Bürgerrechtspartei. Dass Sie aber im Prinzip noch einen draufsetzen und sa-
gen, Sie wollen die Bodycam mit einer Pre-Recording-Funktion auch etablieren in Thüringen, 

(Beifall CDU)

deswegen will ich das, was ich vorhin nur verkürzt dargestellt habe, auch noch mal deutlich hier formulieren.
Denn damit hat sich in der Tat auch dieses Gutachten oder der Evaluationsbericht auseinandergesetzt. Des-
wegen auch, Herr Walk, noch mal für Sie das Zitat, was Sie immer wieder vergessen, vom Thüringer Innen-
ministerium, von der Arbeitsgruppe „Recht“: „An dieser Stelle wird nochmals explizit darauf hingewiesen,
dass das Teilprojekt ‚Recht‘ den Einsatz der Bodycam in Wohnungen für verfassungsrechtlich bedenklich
hält. Gleiches gilt für die Nutzung der sogenannten Pre-Recording-Funktion.“

Dazu will ich Ihnen dann auch noch mal die weiteren Ausführungen zitieren, weil für Staatsrechtsprofessor
Dr. Mark Zöller das nämlich eine anlasslose Datensammlung, eine anlasslose Überwachung ist, und er sagt:
„Eine solche Sammlung personenbezogener Daten zu unbestimmten bzw. noch nicht bestimmten Zwecken
ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unverhältnismäßig und auf dem Boden
des Grundgesetzes verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.“ Das haben Sie doch alle gelesen! Dann fra-
ge ich Sie in Kenntnis dessen, ohne dass Sie sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und das hier
zur Diskussion stellen: Wie können Sie es eigentlich mit Ihrem rechtstaatlichen Gewissen vereinbaren, die-
sen Gesetzentwurf hier zur Beratung vorzulegen, und das einfach ignorieren?

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Das ist eine Rechtsmeinung von vielen!)

Her Walk, da will ich Ihnen auch noch mal deutlich sagen: Ich habe da überhaupt keine Not, auch als Bun-
desland das einzige zu sein, was sehr stark an der Seite der Bürgerrechte steht. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Einer muss das ja schließlich machen. Ich finde, das ist kein Manko, wenn man das als einziges Bundesland
macht. Aber Ihre Aussage ist ja auch falsch. Ich habe es vorhin gesagt, aber auch das ignorieren Sie. Sach-
sen-Anhalt hat eben nach den Ergebnissen der Evaluation dort, nach den Ergebnissen der Modellprojekte
dort sich entschieden, vom Einsatz der Bodycam Abstand zu nehmen, weil es eben nicht diese Wirkung hat.
Da will ich Frau Henfling einfach noch mal unterstützen. 

Es gibt drei Gründe, die immer wieder in der Diskussion ankommen. Gewaltverhinderung – und dann sehen
wir: Nein, das ist nicht Fall, weil bei denen, die tatsächlich gewalttätig sind, hat im überdurchschnittlichem
Maße die Bodycam überhaupt keine deeskalierende Wirkung, sondern das Gegenteil an Wirkung erzeugt
sie, nämlich ein stärkeres aggressives Verhalten. Das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen.
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Das Zweite, was Sie immer aufführen, ist die Beweissicherung. Da – das will ich Ihnen auch sagen – kom-
men wir, wenn wir das bis zum Ende diskutieren, sehr schnell in die absolute Verfassungswidrigkeit, weil, um
das als Beweissicherung, als Beweismittel sicherzustellen, heißt es nämlich wirklich, den ganzen Sachver-
halt von der Entstehungsgeschichte bis zum Ende tatsächlich darzustellen. Das können Sie aber nicht, weil
Sie dann wirklich in die anlasslose Videoüberwachung und den anlasslosen Grundrechtseingriff gelangen,
weil Sie dann im Prinzip eine ständige Videoüberwachung haben. Nur ein Teilsegment dem Gericht vorzule-
gen, bei dem der Polizeibeamte dann möglicherweise der Beteiligte der Straftat ist, ob als Opfer oder als
Täter, entscheidet, wann die Videoaufnahme eingesetzt hat, ist wohl nun wirklich kein wirksames Beweismit-
tel im Strafrechtsprozess. 

Ich will drittens auch noch sagen: In 99,6 Prozent der Fälle ist das Problem der Täterermittlung auch über-
haupt kein Problem bei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte, weil der Täter vor Ort ist und in 99,6 Prozent
der Fälle durch Polizeibeamte gerade festgenommen wird.

Und dann komme ich zu dem dritten Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt: die Beeinflussung und Kon-
trolle polizeilichen Verhaltens. Um das sicherzustellen – das hat Frau Henfling schon gesagt –, müssten Sie
eines machen, was in der Verfassungsrechtslogik der Bundesrepublik unvorstellbar wäre, nämlich dass Sie,
wenn Sie den Polizeibeamten aus der Dienststelle in den Einsatz in den öffentlichen Raum schicken, die Vi-
deoüberwachung mit Tonaufzeichnung einschalten und dem Polizeibeamten jede Möglichkeit nehmen müss-
ten, tatsächlich diese Videoüberwachung in irgendeiner Form zu unterbrechen.

Vizepräsident Bergner:

Kollege Dittes, Ihre Redezeit ist um.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:

Das mag in den USA möglich sein, das ist mit dem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar, das wissen Sie.
Deswegen ist Ihr Vorhaben auch tatsächlich sehr bedenklich und

Vizepräsident Bergner:

Ihre Redezeit ist jetzt um!

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:

ich beende meine Rede. Wir stimmen der Überweisung Ihres Gesetzentwurfs an den Innenausschuss aus
Gründen des Stabilitätsmechanismus zu.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Dittes. Für die AfD-Fraktion hat sich Kollege Mühlmann noch mal zu Wort gemel-
det.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:

Vielen Dank. Mich hat es noch mal nach vorn getrieben, weil Sie ja doch das eine oder andere gesagt ha-
ben, wozu ich dann doch noch was sagen muss. Unter anderem kam der Hinweis auf illegale Demonstratio-
nen. Dazu möchte ich nur so viel sagen: Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir es für richtig
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halten, dass Bürger dieses Landes ihr grundgesetzlich verbrieftes Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit
ausüben.

(Beifall AfD)

Was uns hier von links vorgeworfen wird, ist doch tatsächlich, dass wir da offenbar das Demonstrationsrecht
für die vermeintlich Falschen ansprechen. Es tut mir fast ein wenig leid, dass es notwendig ist, Ihnen das
sagen zu müssen.

(Beifall AfD)

Aber Grundrechte sind für alle Bürger dieses Landes da. Das wollen Sie vielleicht verbieten, aber wir stehen
zu diesem Ausdruck von Meinungsfreiheit.

(Zwischenruf Abg. Marx, SPD: Aber gegen polizeiliche Anweisung!)

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Frau Henfling, Connewitz zeichnet aus, dass es dort nicht nur zu Angriffen auf Polizeibeamte gekommen ist.
Dort wurden von politischen Gewalttätern sogar wiederholt Dienstgebäude der Polizei angegriffen. Das aller-
dings hat mit dem Thema, von dem wir hier sprechen, nur wenig zu tun, Sie haben die Diskussion jedoch
aufgemacht.

(Beifall AfD)

(Unruhe DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich fühle mich jedoch verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen – das kam nämlich auch in Ihrer Rede –, dass das
Polizeiaufgabengesetz – das sagt schon der Name – die Aufgaben der Polizei regelt, nicht die von Feuer-
wehr und Rettungsdiensten, aber egal.

(Beifall AfD)

Interessant ist an Ihrer schnell vorgetragenen Rede im Übrigen, dass Sie vielleicht versucht haben, argu-
mentativ den CDU-Entwurf – den CDU-Entwurf der Landesregierung klingt komisch, ich komme gleich noch
mal dazu – auseinanderzunehmen und dem AfD-Entwurf damit sogar das Wort geredet haben. Im Ergebnis
Ihrer Argumentation jedoch lehnen Sie den AfD-Entwurf ab und befürworten die Überweisung des Antrags
von der CDU und von der Landesregierung. Das ist im besten Fall schizophren, das tut mir leid, dass ich das
so deutlich sagen muss.

(Beifall AfD)

Allerdings habe ich aus Ihrer Rede mitgenommen, dass das SPD-Innenministerium nach Ihrer eigenen Ein-
schätzung nicht neutral agiert. Okay, müssen wir sehen, wie wir damit umgehen.

(Beifall AfD)

Herr Walk, meine Position zur Einbringung haben Sie aufgrund eines von Ihnen falsch verstandenen Wortes
interpretiert. Ich habe nicht gesagt: Sie bringen den Gesetzentwurf für die Landesregierung ein: Ich habe ge-
sagt: Sie bringen den Gesetzentwurf der Landesregierung mit geringen Änderungen ein. Das darf, wenn ei-
ne Oppositionspartei so vorgeht, schon verwundern.

(Beifall CDU, AfD)

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Wenn der Inhalt passt, kann man es einbringen, oder?)
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Herr Dittes, zur Verhältnismäßigkeit: Sie haben in Ihrer Rede noch einmal auf die Verhältnismäßigkeit ver-
wiesen. Ich habe den Eindruck, Sie machen das dabei strikt daran fest, ob die Einführung von Bodycams
verhältnismäßig wäre. Dazu muss ich feststellen: Sie prüfen die Verhältnismäßigkeit offenbar an der falschen
Stelle. Die Verhältnismäßigkeit wird vor Ort geprüft. Das hat 11.172 Mal stattgefunden und dabei waren mei-
ne Kollegen offenbar sehr erfolgreich. Genau dafür sprechen nämlich null Beschwerden und null Anzeigen
von Betroffenen gegen die kameratragenden Polizeibeamten.

(Beifall AfD)

Sie reden weiterhin von Respekt gegenüber den Polizeibeamten. Nur was Ihre Rede vermissen ließ, war
ausgerechnet eines: nämlich Respekt gegenüber Polizeibeamten. Woran ich das festmache? Sie stellen die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Analyse nicht nur einfach über das, was Polizeibeamte berichten, Sie ne-
gieren in Teilen sogar die Berichte der Polizeibeamten. Indem Sie diese Aussagen der Polizeibeamten in Ih-
rer Rede damit konkludent abwerten, lassen Sie genau diesen Respekt vermissen, den die Polizeibeamten
verdient haben, die ständig auf der Straße ihren Kopf hinhalten.

(Beifall AfD)

Als Polizeibeamter bin ich fest davon überzeugt, dass es für eine verfassungskonforme Ausgestaltung poli-
zeilicher Einsatzbewältigung eine kluge Zusammenstellung mehrerer verschiedener Einsatzmittel braucht.
Ein Einsatzmittel wie die Bodycams ist geeignet, erforderlich und angemessen, um in den verschiedensten
Einsatzlagen eine verhältnismäßige Lagebewältigung zu gewährleisten. Deshalb ist es mir wichtig, mich in
Ausübung meines Mandats hier auch für alle Thüringer Polizeibeamten einzusetzen,

(Beifall AfD)

genauso im Übrigen wie ich dies bereits im Zusammenhang mit der Zustimmung zu unserem Änderungsan-
trag zum Haushalt für die Bereitstellung weiterer Geldmittel für die Einführung der Bodycams getan habe.
Unsere Polizisten im Land brauchen diese Unterstützung aus dem politischen Bereich. Wenn sich die regie-
rungstragenden Parteien schon nicht in der Lage sehen, ihnen ein Mindestmaß an dieser Unterstützung zu-
kommen zu lassen, dann möchte ich den 6.500 Polizistinnen und Polizisten diesen Rückhalt zumindest von
der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag versichern. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:

Danke, Herr Mühlmann. Herr Kollege Walk.

Abgeordneter Walk, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, damit es nicht unwidersprochen hier
stehen bleibt, was Kollege Dittes gesagt hat: Herr Dittes, Sie haben auf unsere Begründung in der Einfüh-
rung zum Gesetzentwurf angespielt und haben darauf abgestellt, dass die Gewalttaten gegen Polizeibeamte
rückläufig seien, anders als in der Begründung in unserem Gesetz dargestellt. Wir haben überhaupt nicht
von Gewalttaten gegen Polizisten geredet, sondern von tätlichen Angriffen in den Jahren 2018 und 2019. Sie
suggerieren hier, dass wir falsche Zahlen verwenden, und das ist nicht der Fall. Die Zahlen, die ich verwen-
det habe, waren richtig. Das sind die aktuellen Zahlen. Von Gewalttaten gegen Polizeibeamte hat überhaupt
niemand gesprochen.
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Weil viele Punkte angesprochen wurden, die mir deutlich machen, dass die Rückendeckung der rot-rot-grü-
nen Fraktionen nicht komplett aufseiten des Innenministeriums ist, würde ich Sie bitten, Frau Staatssekretä-
rin Schenk, noch mal etwas zu der Aussage zu sagen, dass die grüne Fraktion nicht überzeugt ist, dass Ka-
meras deeskalierend wirken. Vielleicht können Sie dazu noch mal Ihre Meinung sagen.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es gibt keine neuen Informationen!)

Und vielleicht können Sie auch noch etwas zum Vorschlag eines eigenständigen Bodycam-Paragrafen sa-
gen, der von den Experten vorgeschlagen wurde. Jetzt hören wir aber, das sei angeblich gar kein Vorschlag,
weil die Arbeitsgruppe Recht in irgendeiner Anlage Nummer soundso viel darauf hingewiesen hat, dass es
möglicherweise fraglich ist. Vielleicht können Sie zu diesen zwei Punkten noch mal Stellung beziehen.

Vizepräsident Bergner:

Herr Walk, lassen Sie eine Zwischenfrage zu?

Abgeordneter Walk, CDU:

Ja, wenn ich noch Zeit habe.

Vizepräsident Bergner:

Ja, 10 Sekunden.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:

Herr Walk, ist es richtig, dass Sie die tätlichen Angriffe auf Vollstreckungsbeamten und gleichgestellte Perso-
nen benannt haben und sich dabei auf das Lagebild des Bundeskriminalamtes bezogen haben? Ist es rich-
tig, dass Sie das Lagebild kennen, dass – sage ich mal – die Anzahl der Gewalttaten gegen Polizeivollzugs-
beamte im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 um 42,6 Prozent bzw. um 572 Straftaten gesunken ist, und
dass das durchaus ein anderes Bild darstellt als das, was Sie in Ihrem Vortext zum Gesetzentwurf ausge-
führt haben?

Abgeordneter Walk, CDU:

Die Frage kann ich mit Ja beantworten, weil es klar ist. Aber auf die Zahlen habe ich doch gar nicht abge-
stellt. Ich habe auf die Verletzten abgestellt und in dem Bericht haben wir auf die tätlichen Angriffe abgestellt.
Sie suggerieren, dass wir falsche Zahlen nennen. Das ist unredlich.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:

Die letzte Antwort müssen wir dann im Ausschuss beraten. Vielen Dank, Herr Kollege Walk. Jetzt sehe ich
aus den Reihen der Abgeordneten wirklich keine Wortmeldung mehr. Frau Staatssekretärin Schenk ist schon
aufgestanden. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Schenk, Staatssekretärin:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit diesem Tagesordnungs-
punkt behandeln wir nun die zwei mehrfach angesprochenen Gesetzentwürfe zum Polizeiaufgabengesetz.
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Beide Anträge zielen darauf ab, den Einsatz mobiler Bildaufnahme- und Tonaufzeichnungsgeräte im Polizei-
aufgabengesetz neu zu regeln. [Störgeräusch durch Mobiltelefonaktivität]

(Zwischenruf aus dem Hause: Der Minister ruft an!)

Herr Mühlmann, wissen Sie, ich wollte den Einschub eigentlich erst zum Ende machen. Aber wenn Sie
schon ständig durch Zwischenrufe das eigentlich respektable Thema „Polizeiaufgabengesetz“ stören, möch-
te ich Ihnen gern sagen, dass der Minister aufgrund von Krankheit offiziell entschuldigt ist. Jetzt können Sie
natürlich sagen, dass Sie das ja nicht wissen. Aber es gilt allgemein für alle Redebeiträge: Wenn man etwas
nicht weiß, sollte man Fake News einfach vermeiden.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Im Rahmen einer sachlichen Debatte möchte ich nun zuerst auf den CDU-Antrag eingehen. Ziel dieses Ge-
setzentwurfs ist die Verbesserung des Schutzes der Polizeivollzugsbeamtinnen und ‑beamten vor gewalttäti-
gen Übergriffen im Einsatz. Er reagiert damit unter anderem auf die im Rahmen der Auswertung des Pilot-
projektes Bodycam angesprochenen möglichen Regelungsbedarfe. Ich darf daher an dieser Stelle auf die im
Innen- und Kommunalausschuss jüngst zur Verfügung gestellten Dokumente zum zweiten Bodycamtrage-
versuch verweisen. In den dortigen Ausführungen sind bereits differenzierte Regelungsvorschläge der Lan-
desregierung für gesetzliche Neuregelungen enthalten.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Sehr gut!)

Und die – und das kommt auch Ihrer Frage entgegen, Herr Walk – sind natürlich aus Sicht der Landesregie-
rung die Grundlage für eine Diskussion. Diese Diskussion muss natürlich auch geführt werden. Die CDU-
Fraktion hat diese Regelungsvorschläge aufgegriffen, welche die Projektgruppe im Rahmen ihrer vorläufigen
Abschlussberichte der Phase 2 des Pilotprojektes Bodycam unterbreitet hat. Hervorzuheben ist hierbei zum
Beispiel die Aufnahme eines Rechtsanspruchs des Betroffenen auf Fertigung einer Aufnahme. Aus fach-
licher Sicht wirft der Entwurf jedoch einige Frage auf. So erscheint die Erweiterung des Schutzbereichs auf
Freiheit und Eigentum nicht sachgerecht. Die Bodycam soll nach hiesigem Verständnis primär die handeln-
den Beamtinnen und Beamten vor tätlichen Angriffen schützen. In Absatz 3 des Entwurfs sind neben essen-
ziellen Verfahrensregelungen – also Mitteilungspflicht, Berufsgeheimnisträgerschutz – auch deklaratorische
Regelungen enthalten, die aus hiesiger Sicht dagegen verzichtbar erscheinen.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, bezüglich des Gesetzentwurfes der AfD-Fraktion möchte ich
für die Landesregierung feststellen, dass dieser dem erklärten Ziel – die Verbesserung des Schutzes der Po-
lizeivollzugsbeamtinnen und -beamten vor gewalttätigen Übergriffen im Einsatz – allenfalls zum Teil gerecht
wird. Der Entwurf sieht in Bezug auf § 33 Abs. 6 des Polizeiaufgabengesetzes vor, ich zitiere: körpernah ge-
tragene Aufnahmegeräte als eine Einsatzmöglichkeit aufzunehmen und zudem zusätzlich zu den schon bis-
lang erlaubten Bildaufzeichnungen auch Tonaufzeichnungen zuzulassen. – Der Entwurf der AfD lässt dabei
wesentliche Fragen wie die grundsätzliche Haltung zum Free Recording, zur Zulässigkeit des Einsatzes in
Wohnungen und auch zur Angemessenheit der Speicherfristen völlig unbeantwortet. Die Landesregierung
regt an, auf Basis der dem Ausschuss für Inneres und Kommunales vorliegenden Vorschläge gesetzesinitia-
tiv zu werden und hierfür einen einheitlichen Ansatz zu wählen, der alle vorgetragenen Aspekte umfasst und
sich nicht auf einige wenige zu begrenzen.

Weiterhin ist das Ansinnen des AfD-Antrags, neben der Bildaufzeichnung künftig auch Tonaufzeichnungen
bei der Videoüberwachung an Kriminalitätsbrennpunkten und an gefährdeten Objekten zuzulassen, sehr kri-
tisch zu hinterfragen. Ein Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern zeigt, dass Länder wie Bay-
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ern, Baden-Württemberg oder Sachsen an gefährdeten Objekten und gefährlichen Orten auch Tonaufnah-
men zulassen. Hingegen – das wurde in der Debatte schon deutlich – haben sich andere Länder wie Nord-
rhein-Westfalen und Hessen nur auf die Bildaufnahmen beschränkt. Es ist also bisweilen nicht so, wie es
dargestellt wurde, dass es hier ein eineindeutiges Bild gäbe. Die Entscheidung der Polizei, zu erlauben, an
den genannten Orten im öffentlichen Raum nicht nur das Verhalten von Personen beobachten zu dürfen,
sondern auch ihre Gespräche mithören zu können, sollte der Gesetzgeber nur nach sorgsamer Abwägung
aller tangierten Interessen treffen. Aus Sicht der Landesregierung ist zuerst zu hinterfragen, ob Tonaufnah-
men an derartigen Örtlichkeiten tatsächlich auch einen Erkenntnisgewinn bringen. Auch die im Vergleich zu
Tonaufnahmen durch Bodycams deutlich höhere Streubreite der Maßnahmen wäre ebenso zu beleuchten
wie das Verhältnis zu den nach § 34 des Polizeiaufgabengesetzes unter deutlich höheren Tatbestandsvo-
raussetzungen zulässigen verdeckten Tonaufnahmen. Je nach Leistungsfähigkeit der eingesetzten Aufnah-
metechnik sind hier durchaus Überschneidungen hinsichtlich der Eingriffstiefe denkbar.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Landesregierung empfiehlt die Überweisung des CDU-
Antrags an den Ausschuss für Inneres und Kommunales, der ohnehin gerade über den Abschlussbericht der
Projektgruppe „Bodycam“ berät. Nach erfolgtem Abschluss der Meinungsbildung könnte dann in ein konkre-
tes Gesetzgebungsverfahren übergangen werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Herr Abgeordneter Mühlmann hat noch Redezeit von 2 Minuten und
2 Sekunden.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:

Ich verspreche, es geht ganz schnell, ich habe eh nur noch 2 Minuten, das war mir schon bewusst. Interes-
sant fand ich eben, wie das Innenministerium den Entwurf der eigenen Abteilung 4 bewertet, aber man lernt
ja nie aus. 

Ich habe in meinem ersten Debattenbeitrag schon darauf hingewiesen: Wir haben hier von der AfD-Fraktion
einen Minimalvorschlag vorliegen. Aus vergangenen Debatten zu vergleichbaren Themen, nämlich Änderun-
gen im Polizeiaufgabengesetz, ist mir völlig bewusst – und das habe ich damals schon immer mit verfolgt –,
dass zusätzliche Befugnisse für die Polizei immer hier im Landtag ein gewisses Hyperventilieren bei der ei-
nen oder anderen Fraktion verursachen. Dieses Herzrasen, dass wir hier ohne Ende Befugnisse für die Poli-
zei fordern, wollte ich natürlich nicht verursachen, schließlich haben wir ja auch eine gewisse Pflicht, dass
wir die Leute hier nicht allzu sehr striezen – deshalb dieser Minimalvorschlag. Dass jetzt ausgerechnet die
SPD diesen Minimalvorschlag als schlecht bezeichnet und den Maximalvorschlag, möglichst viele Befugnis-
se, als gut bezeichnet, sorry, das ist überraschend.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:

Danke schön, Herr Mühlmann. Damit sind wir jetzt wirklich bei den Wortmeldungen durch und kommen zur
Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD in der Drucksache 7/2158. Es wurde Ausschuss-
überweisung an den Innen- und Kommunalausschuss beantragt. Wer dieser Überweisung des Antrags der
Fraktion der AfD in der Drucksache 7/2158 an den Innen- und Kommunalausschuss zustimmen möchte, den
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bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen der AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Das sind die
Stimmen aus allen anderen Fraktionen. Enthaltungen? Bei 1 Enthaltung. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE: Auch der FDP-Fraktion!)

Meine Damen und Herren, damit ist diese Überweisung nicht beschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU in der Drucksache 7/2792. Herr
Kollege Walk, das war mir so nicht ganz klar: Sie haben auch Überweisung an den Innen- und Kommunal-
ausschuss beantragt? Keine weiteren Ausschüsse?

(Zuruf Abg. Walk, CDU: Nein!)

Gut, dann ist also hier wiederum die Frage: Wer der Überweisung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU
in der Drucksache 7/2792 an den für Innen- und Kommunalausschuss zustimmen möchte, den bitte ich jetzt
um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen der AfD, der CDU, der SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und Linke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das sind dann die Stimmen aus der
FDP-Fraktion. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir gemäß der Übereinkunft der Fraktionen am letzten Tagesord-
nungspunkt angelangt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg. Wir sehen
uns morgen Früh hoffentlich gesund hier alle wieder. Ich beende die Sitzung. 

Ende: 19.13 Uhr
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